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Modelle zur Finanzierung von Anreizen für rhythmisierten Ganztag 

Angesetzt werden laut Beschluss im Schul- und Sportausschuss vom 26.10.2021: 

- bei Schulen, die bereits den rhythmisierten Ganztag entsprechend der Kriterien aus dem SEP (S. 231) umsetzen 0,25 VZÄ im Schulbüro (=11.250 Euro) 

plus 10 Stunden/Woche Leitung OGS (15.000 Euro) plus 5 Stunden/Woche OGS Mitarbeiter*in (5.625 Euro) pro rhythmisierte Klasse plus 25 Euro 

Sachmittel pro Kind in den rhythmisierten Ganztagsklassen (max. 1 Zug). 

- bei Schulen die den rhythmisierten Ganztag zukünftig umsetzten möchten oder sich im Prozess befinden bzw. die Kriterien aus dem SEP (S. 231) noch 

nicht erfüllen 0,25 VZÄ im Schulbüro (=11.250 Euro) plus 10 Stunden Leitung OGS (15.000 Euro). 

Im Modell 1 werden nur Schulen gefördert, die auf dem Index bildungsrelevante soziale Belastungen die Kategorien 4 und 5 erreichen (siehe SEP S. 249). Dieses 

Modell entspricht dem Beschluss. 

In Modell 2 werden Schulen gefördert, die auf dem Index bildungsrelevante soziale Belastungen überdurchschnittliche Werte erreichen (über Mittelwert). 

In Modell 3 werden alle Schulen gefördert, die bereits im rhythmisierten Ganztag sind oder einsteigen möchten (ursprüngliche Empfehlung im Ganzheitlichen 

Schulentwicklungsplan S. 231). 

 

Grundschulen mit Bereitschaft1, in 
den rhythmisierten Ganztag 
einzusteigen 

Anmerkung Kosten Modell 1 
(1 Schule der Kat. 4 und 5) 

Kosten Modell 2 
(3 Schulen über Mittelwert 
soz. Belastungen) 

Kosten Modell 3 
(alle 6 Schulen) 

Grundschule Altenhagen    26.250 

Grundschule Ubbedissen    26.250 

Fröbelschule Umsetzung bereits im 
Prozess 

 26.250 26.250 

Grundschule Vilsendorf    26.250 

Vogelruthschule   26.250 26.250 

Stieghorstschule  26.250 26.250 26.250 

Kosten gesamt  26.250 78.750 157.500 
 

                                                           
1 Es handelt sich um eine Interessenbekundung der Schulleitung und der Leitung der OGS, Rhythmisierung in den kommenden 2 Jahren einzuführen. Ein Beschluss der 
Schulkonferenz ist nötig. 
 



 

Grundschulen mit 
rhythmisiertem Ganztag 

Kriterien erfüllt Anzahl 
Klassen 

Kosten Modell 1 
(5 Schulen der 
Kat. 4 und 5) 

Kosten Modell 2 
(8 Schulen soz. Belastung 
über Mittelwert) 

Kosten Modell 3 
(alle 10 
Schulen) 

Sudbrackschule ja 8  73.750 73.750 

Eichendorffschule ja 6   62.500 

Osningschule überwiegend 12* 96.250 (max.) 96.250 (max.) 96.250 (max.) 

Bückardtschule überwiegend 4 51.250 51.250 51.250 

GSV Hellingskampschule 
(Feldstr.) 

Überwiegend, aber kein ganzer Zug, (wird als 
im Prozess gewertet, möchte über eine Klasse 
hinaus einsteigen) 

1 26.250 26.250 26.250 

Bültmannshofschule ja 8   73.750 

Brüder-Grimm Schule Nein (wird als im Prozess gewertet) 5 26.250 26.250 26.250 

Plaßschule überwiegend 4  51.250 51.250 

Grundschule Ummeln Teilweise (wird als im Prozess gewertet) 4  26.250 26.250 

Wellbachschule überwiegend 13* 101.875 (max.) 101.875 (max.) 101.875 (max.) 

Gesamt   301.875 453.125 589.375 

*Teilweise Rhythmisierung aller Klassen, Finanzierung könnte auf 5h/Woche OGS Mitarbeiter*in bei einem Zug oder 2 Zügen begrenzt werden. 

 

Gesamtkosten Modell 1 (6 Schulen der Kategorien 4 und 5 auf dem Index bildungsrelevante soziale Belastungen): 328.375 Euro 

Gesamtkosten Modell 2 (11 Schulen, die auf dem Index bildungsrelevante soziale Belastungen über dem Mittelwert liegen): 531.875 Euro 

Gesamtkosten Modell 3 (alle 16 Schulen, die im rhythmisierten Ganztag sind oder einsteigen möchten): 746.875 Euro 

Es ist mit zukünftigen Kostensteigerungen zu rechnen, wenn weitere Schulen rhythmisierte Ganztagsklassen einrichten (pro Klasse 5 Stunden/Woche entspricht 

bei einem Zug 22.500 Euro). Nicht alle Schulen werden bereits zum Schuljahr 2022/23 einsteigen, da z.B. Leitungswechsel oder größere Umbauten anstehen. 

Falls nur Modell 1 oder Modell 2 finanziert werden soll, wird empfohlen für die Anerkennung von Schulen, die bereits in vorbildlicher Weise einen 

rhythmisierten Ganztag umsetzen, 5 Stunden/Woche OGS Mitarbeiter*in pro rhythmisierter Ganztagsklasse zu finanzieren, da hier die höchsten Bedarfe 

gesehen werden und die konzeptuelle Arbeit weitgehend geleistet wurde. In Modell 1 würde sich ein zusätzlicher Betrag von 168.750 Euro ergeben, in Modell 2 

ein zusätzlicher Betrag von 78.750 Euro. 

 

 



Alternativmodell  

Alternativ bestünde die Möglichkeit, bei allen Schulen, die bereits Rhythmisierung umsetzen, nur die 5h/Woche OGS Mitarbeiter*in plus Sachmittel pro 

rhythmisierter Ganztagsklasse zu finanzieren, da die Konzeptarbeit bereits erfolgt ist. Bei allen Schulen mit Bereitschaft/im Prozess könnte stattdessen nur die 

Entlastung der Schulleitung und der OGS Leitung gefördert werden, bis die Umsetzung erfolgt (z.B. 1 Jahr). 

Das Modell bietet flächendeckende Anreize für den rhythmisierten Ganztag, sichert eine faire Verteilung der Mittel und fördert nicht die Stigmatisierung des 

rhythmisierten Ganztags als Methode für Schulen mit hohen bildungsrelevanten sozialen Belastungen. Schulen, die bereits in die Rhythmisierung eingestiegen 

sind, werden ebenso berücksichtigt, wie Schulen im Prozess. 

 

Rhythmisierte 
Ganztagsschulen 

Anzahl 
Klassen 

Kosten OGS-MA 5h/Woche pro Klasse 
plus Sachkosten 2500 € 

Rhythmisierung geplant/ im 
Prozess 

Kosten Entlastung Schulleitung/ 
Leitung OGS (z.B. 1 Jahr) 

Sudbrackschule 8 47.500 Brüder-Grimm Schule 26.500 

Eichendorffschule 6 36.250 Grundschule Ummeln 26.500 

Osningschule 12* 70.000 Fröbelschule 26.500 

Bückardtschule 4 25.000 Vogelruthschule 26.500 

Bültmannshofschule 8 47.500 GSV Hellingskampschule 
(Feldstr.) 

26.500 

Plaßschule 4 25.000 Grundschule Altenhagen 26.500 

Wellbachschule 13* 75.625 Grundschule Ubbedissen 26.500 
   

Grundschule Vilsendorf 26.500 
   

Grundschule Stieghorst 26.500 

Gesamt rhythmisierte 
Schulen 

   326.875 Gesamt Schulen in Planung/ 
im Prozess 

238.500 

Gesamtkosten des 
Modells 

563.125 

*Teilweise Rhythmisierung aller Klassen, Finanzierung könnte auf 5h/Woche OGS Mitarbeiter*in bei einem Zug oder 2 Zügen begrenzt werden. 

 


